
4. begriVit die Einrichtung der unabhllngigen WeItkom
mission fIIr Kultur und Entwicklung und sieht ihrem Bericht, 
wie in Resolution 461158 gefordert, mit Interesse entgegen; 

5. bittet alle Staaten und die zwischenstaatlichen und 
nichtstaatlichen OrganisatIonen sowie im Rahmen der vorhan
denen Haushaltsmittel die Organe, Organisationen und Gre
mien des Systems der Vereinten Nationen, 

a) bei ihren Aktivitäten im ZuSllmmenhang mit der 
Dekade die BemOhungen auf interdiszIpliniire Projekte re
gionaler oder interregionaler Reichweite zu konzentrieren und 
die Bildung unterschiedlicher Arten voo Partnerschaften fIIr 
ihre Umsetzung anzuregen; 

b) geeignete Wege zu finden, um kulturelle Faktoren bei 
aIIeo BemOhungen um soziale und wirtschaftliche Entwick
lung zu integrieren und gleichzeitig das gegenseitige Ver
ständnis und die WertscblftzlIng der verschiedenen Kulturen 
fllreinander zu fördern; 

6. bittet die Regionalkommissionen, als Beitrag zum ab
schließenden Eva1uierungshericht der Dekade und in Abspra

. che mit den Regierungen und den zwischenstaatlichen und 
nichtstaatlichen Organisationen zu erwllgen. eine Studie der 
kulturellen Faktoren zu erstellen, welche sich auf die Entwick
lung als mögliche Quelle von Arbeitupliltzen und Einkommen 
auswirken; 

7. beschließt, den Unterpunkt "Kulturelle Entwicklung" 
in die vorlliufige Thgesordnung ihrer einundfDnfzlgsten Ta
gung aufzunehmen. und ersucht den Geoeralsekretilr der Ver
einten Nationen und den Generaldirektor der Organisation der 
Vereinten Nationen fIIr Entwicklung, WJSSeIISChaft und Kultur. 
der Generalversammlung im Jabre 1996 Ober den Wlrtschnfts
und Sozialrat einen weiteren Suchstandshericht über die 
Umsetzung der Dekade vorzulegen. 

92. plenarsitzung 
19. Der.ember 1994 

49/106. Integration der Im Umbrnch beflndlich.en Volks
wirtschaften In die Weltwh1schaft 

Die Generalversammlung, 

In Bekri{/tlgung ihrer Resolutionen 47/175 und 47/187 vom 
22. Dezember 1992 und 481181 vom 21. Dezember 1993 
sowie aller ihrer anderen einsch1ligigen Resolutionen, 

KenntnIs nelunend von den einschlligigen BeschlOssen der 
Wlrtschaftskommissioo fIIr Europa, das heißt voo den Be
schlüSSM B (49) und C (49) vom 26. April 199448• sowie von 
den einsch1ligigen Resolutionen der Wlrtschnfts- und Sozial
kommission fIIr Asien und den Pazifik, das heißt von den 
Resolutionen 50/1 und 50/2 vom 13. April 1994'", 

sowie Kenntnis nelunend von dem Bericht des Generalse
kretlIrs"'. dem Economlc SlIrvey of Europe In 1993-1994" 

.. Siehe 0ff/dt1I Records of the Economic tmd SocIal Cound/, 1994. 
Supp_No.17(E1l994l37), Kap. IV . 

.. Bbd., Supp_ No. 16 (Ef1994136). Kap. IV. 

" A/49J330. 
ß V_InmgderVOIelnIenNat!~BesL.Nr.E.94.D.E1. 

(WJrtschaftsIlberblickEmopa 1993-1994).demEconomicand 
SockIl Survey of AsIa and the PaciJic, 1993" (WJrtschaftlicher 
und sozialer Überblick fIIr Asien und den Pazifik, 1993) und 
dem World Economlc and Social Survey, 1994" (Wirtschaftli
cher und sozialer WeitOberblick 1994). 

In Anbetracht der Anstrengungen, die der IntematIonaIe 
Wllbrungsfonds und die Weltbank zur Zelt unternehmen, um 
wohldurchdachte makroökonomische Politiken zu fördern, 

In Bekr4ftlgung der Notwendigkeit der vollen Integration 
der im ÜbeJ:jpuig von der zentralen Planwirtschaft zur Markt
wirtSchaft befindlichen Länder sowie a11er anderen Länder in 
die Weltwirtschaft, was fIIr eine bestandfähige Entwicklung 
unverzichtbar ist, 

I. bittet das System der Vereinten Nationen, auch weiter
hin die Anstrengungen zu unteIslÜtzen. welche die Umbruch
llInder ontemehmen. WB ihre Volkuwirtschaften umzugestalten 
und sie unter anderem durch die Einfllhrung der interna
tionalen Nonnen und Praktiken der marktwirtschaftJic 
Länder in die Weltwirtschaft zu integrieren; 

2. begrfVitdie Maßnahmen, die das System der Vereinten 
Nationen ergriffen hat, um seine Fähigkeiten entsprechend der 
Resolution 481181 Ober die im Umbruch befindlichen Volks
wirtschaften zu stärken. und fordert das System der Vereinten 
Nationen auf. auch weiterhin analytische Tätigkeiten durch
zufIlIu:en und den im Umbruch befindlichen Volkswirtschaften 
Beratung in gnmdsatzpolitischen Fragen sowie technische 
Hi1fe zu gewähren, die dem jeweiligen Stand der wirtschaftli
chen Umgestaltong eines jeden Landes angepaBt sind; 

3. fordert das System der Vereinten Nationen fllIf, im 
Ruhmen der Durchfllhrung dieser Resolution und bei gleich
zeitiger Fortse1ZUng der bestehenden Zu_arbeit mit den 
zuständigen internationalen Institutionen und Stellen auch 
~ Möglichkeiten zur Verbesserung der wirtschaft1ich. 
und technischen zusammenarbeit zwischen den Ländern mit 
im Umbruch befindlichen Volkswirtschaften sowie mit den 
Entwicklungsländern zu untersuchen und dabei lmfmwgen, 
wie das System der Vereinten Nationen unter Vermeidung von 
DoppelarbeIt die Zusammenarbeit stlIrken kann, um diese 
Länder zu einer stärkeren BeteilIgung an der Weltwirtschaft zu 
ermutigen; 

4. ersucht den Generalsekretär, der Generalwisammlung 
auf ihrer einundfünfzigsten Tagung einen Bericht Ober die 
Durchfllhrung dieser Resolotion vorzulegen. 

92. PlenarsiIvmg 
19. Der.ember 1994 

49/107. Programm fftr die Zweite Dekade fftr die Imin
strIeIle Entwicklnng AfrIkas (1993-2002) 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolotion 471177 vom 22. Dezem
ber 1992, mit der sie das Progrnmm fIIr die Zweite Dekade fIIr 
die industrielle Entwicklung Afrikus verabschiedet hat, und 
ihren Beschluß 481456 vom 21. Dezember 1993. mit dem sie 

" V..-HohungderVOIelnIenNaIIonon,BesL.Nr.E.94.D.P.8. 
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sich die Resolutiun 1993/65 des Wlrlschafts.. und SoziaIrats 
vom 30. Juli 1993 zu eigen gemacht bat, 

sowie unter Hi1Eweis auf die Erkllirnng von Mauritius aber 
die beschleunigte industrielle Gesundung und Entwicklung 
Afrikas im Kontext der Zweiten Dekade ffIr die industrielle 
Entwicklung Afrikas (1993-2002) und danach, die von der 
Konferenz der afrikanischen Industrieminister auf ihrem vom 
31. Mai bis 3. Juni 1993 in Port Louis abgebaltenen elften 
lIeffen verabschiedet wurde, 

Kenntnis nehmend von der Gri1ndung der Afrikanischen 
WJrtschaftsgemeiJlschaft und der Notwendigkeit sicbel2ustel
Jen, daß sie ihre Tätigkeit wahrnehmen kann, 

ferner unter Hinweis auf die von der GeneralkoDferenz der 
Organisation der Vereinten Nationen ffIr industrielle Entwick
lung auf ihrer tl10ften Thguog verabschiedeten Resolutionen", 
insbesondere die Resolution GC.5/Res.12 aber die Zweite 
Dekade ffIr die industrielle Entwicklung Afrikas, die Resolu
tion GC.51Res.16 aber die Industrialisierung der am wenigsten 
entwickelten Länder und die Resolution GC.5IRes.20, die die 
ErkIlirung von YaotmtJ6'4 entb/llt, in der betont wurde, daß die 
Organisation der Industrialisieroog der am wenigsten entwik
kelten Länder besondere Aufmerksamkeit widmen und der 
lndusIriaIisieruog Afrikas sowie der Verwirklichung der Ziele 
der Zweiten Dekade hoben Vorrang eimflumen solle, 

I. nimmt Kenntnis von dem Bericht des GeneralsekretllIs 
aber die Durchfllbrung des Programms ffIr die Zweite Dekade 
ffIr die industrielle Entwicklung Afrikas (1993-2002)"; 

2. bekrliftigt die WIchtigkeit der IndusIriaIisierg als ein 
dynamisches Instrument zur Herbeifllhruog von Wachstum, 
das ffIr die bestandfiibige wirtscbaftIlche und soziale Entwick
lung der Entwicklungsländer, insbesondere in Afrika, un
verzichtbar ist; 

3. vertritt die Ar4fassung, daß die industrielle Entwick
lung ein wichtiges Instrument ffIr die Beseitigung der Armut, 
die Scbatl'ung von Einkommen und Arbe.itspllitzen,.die soziale 
Integration und die vertikale Diversifizierung ist; 

4. anerkennt die Notwendigkeit, die afrikanische Indu
strie stärker in die weltweite verarbeitende Industrie zu inte
grieren, und fordert die internationale Gemeinschaft zu diesem 
Zweck auf, die Verwirklichung der Ziele der Zweiten Dekade 
zu unterstiitzeo; 

5. anerkennt at.fIJerdem die Verantwortung der afrika
nischen Länder bei der DurcltfIIbrung der Prognonme der 
Zweiten Dekade und fordert sie auf, auch weiterhin geeignete 
Maßnahmen zur Förderung des Wlrlscbaftswachstums und 
einer bestandfiibigeo Entwicklung zu ergreifen, so aocb durch 
die kontinuierliche Förderung eines gftnstigen KIimas ffIr 
ausländische Investitionen; 

6. ersucht die Organisation der Vereinten Nationen ffIr 
industrielle Entwicklung um ihre volle Unterstlltzung bei der 
Verbesserung der Wettbewerbsflihigkeit des industriellen 

" SIehoO<pn!satlon derV __ fllrlndustrieJleEntwlckhmg, 
D_and ResoluJlmvJ uftlw GeneroI ConfeTe1lCe, Ff/Ih I/esularSess/on, 
YaoandI, 6-10 December 1993 (GC.5IINF.4) • 

.. Auch abpdtucld in Al491347, AnbarJg, AnIIIge. 
" A/491372. 

Sektors in Afrika und bei der Ausarbeitung von Maßnahmen, 
die geeignet sind, sie im Licht des Abschlusses der Urnguay
Runde der multilateralen Handelsverbandlungen zu ver
bessern; 

7. ersucht die Organisation der Vereinten Nationen ffIr 
industrielle Entwicklung lIlfIJerdem, den afrikanischen Ländern 
in Zusammenarbeit mit der Afrikanischen Entwicklungsbank 
und anderen subregionalen, regionalen und internationalen 
Fmanz.. und Bankinstitotionen UnterstIltzung zu gewähren, 
insbesuodere bei der Ausarbeitung neuer und innovativer 
MaßnaInnen zur MobiIisieruog von Ressourcen und zur Förde
rnng ausländischer Direktinvestitionen; 

8. fordert die WJrtschaftskonooission ffIr Afrika und die 
Organisation der afrikanischen Einheit lJIif, die Zusammen
arbeit mit der Organisation der Vereinten Nationen ffIr in
dustrielle Entwicklung zu erleichtern und so zur Verbesserung 
der industriellen Zusammenarbeit in Afrika und zur Integration 
der Afrikanischen Wn1Schaftsgemeinschaft auf industriellem 
Gebiet beizutragen, insbesondere in den Bereichen Industrie
politik, Technologie, _Erschließung der Humanressourcen, 
industrielle Investitionen, Kleinbetriebe, Unterne1uoeßSellt. 
wicklung und institutionelle Infrastruktur. die alle ffIr die Be
seitigung der Armut, die Scbatl'ung von ArbeitspIlitzen und die 
soziale und vertikale Integration unverzichtbar sind; 

9. ersucht den Generalselaetlir, der Genera1versammlung 
auf ihrer ftlnfzigsten Thguog aber die DurcltfIIbrung dieser 
Resolution Bericht zu erstatten, 

92. Plenarsitzung 
19. Derpmber 1994 

491108. Industrielle Entwieldnngszusmnmenarbelt 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf die "Erklärnng aber internationale wirt
schaftliche Znsammeuarbeit, insbesondere aber die Neubele
bung des Wlrlschaftswacbstoms und der Entwicklung in den 
Entwicklungsländern"I', die Interoationale Entwicklungs
strategie ffIr die Vierte Entwicklungsdekade der Vereinten 
NationenI? und die Neue Agenda der Vereinten Nationen ffIr 
die Entwicklung Afrikas in den neunziger Jahren", 

sowie unter Hinweis auf ihre Resolutionen 45/196 vom 
21. Dezember 1990, 46/146 vom 17. Dezember 1991 und 
47/153 vom 18. Dezember 1992 aber industrielle Entwick
lungszusammenarbeit und die Diversifizierung und Moderoi
sieroog der Produktionstl!tigkeit in den Entwicklungsländern 
sowie die Resolution 1992/44 des Wlrlschafts.. und Sozialrats 
vom 31. Juli 1992 aber die Zweite Dekade ffIr die industrielle 
Entwicklung Afrikas, 

ferner unter Hinweis auf die von der Generalkonferenz der 
Organisation der Vereinten Nationen ffIr industrielle Entwick
lung auf ihrer fiInften Thguog verabschiedeten Resolutionen", 
insbesondere die Resolution GC.5IRes.20, mit der sie die 
Erklärung von Yaound6" verabschiedet bat, und die Resolu
tion GC.51Res.12 aber die Zweite Dekade ffIr die industrielle 
Entwicklung Afrikas, 

Kenntnis nehmend von dem Bericht des GeneraIdirektors 
der Organisation der Vereinten Nationen ffIr industrielle Ent.
wieklung aber industrielle Entwicklungszusammenarbei und 

.. A/491347, Anhtutg. 




